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35. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die internationale
Handelsschiedsgerichtsbarkeit

36. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über den Beitritt der Republik Öster-
reich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zu dem am
19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegten Übereinkommen über
das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht sowie zu dem
Ersten und dem Zweiten Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens
durch den Gerichtshof

37. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über den Beitritt der Republik Öster-
reich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zum Übereinkom-
men über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen sowie zum Protokoll betreffend
die Auslegung dieses Übereinkommens durch den Gerichtshof in der Fassung
des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, des Übereinkom-
mens über den Beitritt der Republik Griechenland und des Übereinkommens
über den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik

35. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben nachstehende Staaten gemäß
Art. X Abs. 6 des Europäischen Übereinkommens über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit
(BGBl. Nr. 107/1964, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 90/1998) die Institutionen,
die die in Artikel IV des Übereinkommens vorgesehenen Aufgaben erfüllen sollen, wie folgt notifiziert:

Slowakei 1) am 16. September 1999:

The Slovak Chamber of Commerce and Industry
Gorkého 9
816 03 Bratislava
Slovakia

Slowenien 2) am 13. Oktober 1999:

Chamber of Commerce and Industry
Dimi«eva 13, SI-1504 Ljubljana
Slovenia
Tel.: (+386)61 18 98 000
Fax: (+386)61 18 98 100

Tschechische Republik 1) am 6. Mai 1999:

Economic Chamber of the Czech Republic
Seifertova 22
130 00 Praha 3 – Zizkov
Tel.: (420-2)24 09 61 11
Fax: (420-2)24 09 61 60

Schüssel

1) Kundgemacht in BGBl. Nr. 163/1994
2) Kundgemacht in BGBl. Nr.   54/1994
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36. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über den Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland und des
Königreichs Schweden zu dem am 19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegten
Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht sowie
zu dem Ersten und dem Zweiten Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens
durch den Gerichtshof

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Rates der Europäischen Union hat Luxemburg am
14. Februar 2000 seine Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über den Beitritt der Republik
Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zu dem am 19. Juni 1980 in Rom zur
Unterzeichnung aufgelegten Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht sowie zu dem Ersten und dem Zweiten Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens durch
den Gerichtshof (BGBl. III Nr. 166/1998, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 8/
2000) hinterlegt.

Schüssel

37. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über den Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland und des
Königreichs Schweden zum Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen sowie zum
Protokoll betreffend die Auslegung dieses Übereinkommens durch den Gerichtshof in der
Fassung des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, des Übereinkommens über
den Beitritt der Republik Griechenland und des Übereinkommens über den Beitritt des
Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Rates der Europäischen Union hat Luxemburg am
14. Februar 2000 seine Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über den Beitritt der Republik
Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zum Übereinkommen über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen sowie zum Protokoll betreffend die Auslegung dieses Übereinkommens durch den Gerichtshof in
der Fassung des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, des Übereinkommens über den Beitritt der
Republik Griechenland und des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs Spanien und der
Portugiesischen Republik (BGBl. III Nr. 167/1998, letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl. III
Nr. 209/1999) hinterlegt.

Schüssel

Druck der Print Media Austria AG (vormals Österreichische Staatsdruckerei AG)


